
Nach eingehender Erörterung wird folgender Beschluss gefasst: 
 
1. die Verwaltung wird beauftragt für die Stiftung nach potenziellen Förderern bzw. privaten 

Zustiftern für die Stiftung zu suchen. 
2. eine Veröffentlichung zu veranlassen, dass die Stadt Meckenheim beabsichtigt eine 

Bürgerstiftung zu gründen und ein entsprechender Satzungsentwurf erarbeitet wird.  
3. eine Bildung eines interfraktionellen Arbeitskreises (je Fraktion eine Teilnehmerin oder 

ein Teilnehmer) in Zusammenarbeit mit der Verwaltung zur Erarbeitung eines 
Satzungsentwurfes, auf Grundlage, der zur Verfügung stehenden Mustersatzungen mit 
Aufnahme der Förderung von Integrationsprojekte. 


